
  Stand: 05/2021 

 

Satzung des Ski-Club Poing e.V. 

(Neufassung 07.05.2021) 

Lesehinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männli-
cher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicherma-
ßen für alle Geschlechtsformen. 

 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Vereinswappen, Sprachregelung 

(1) Der Verein führt den Namen „Ski-Club Poing e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Poing im Landkreis Ebersberg und ist im Vereinsregis-
ter beim Amtsgericht München unter der Nummer VR 30110 eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr läuft vom 01.10. bis zum 30.09. des Folgejahres.  

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. (BLSV) und 
des Bayerischen Ski-Verbandes im Bayerischen Landes-Sportverband und erkennt 
deren Satzungen und Ordnungen an. Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen 
zum Verein wird die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-
Sportverband e.V. vermittelt. 

(5) Die Vereinsfarben sind gelb und blau. Das Vereinswappen zeigt einen Schneekristall 
mit 3 Ski-Spuren in den Vereinsfarben. 

(6)  Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereins bei Funktionsbezeichnun-
gen die weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhän-
gig davon alle Ämter von Personen jeglichen Geschlechts besetzt werden. 

 

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen. 

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. und den betroffenen Sportfachverbänden an. 
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§ 3 Vereinstätigkeit 

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung des Ski- und 
Snowboard-Sports. 

(2) Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch  

a) Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen,  
b) Instandhaltung der Turn- und Sportgeräte,  
c) Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen  

Veranstaltungen,  
d) Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern.  
 

(3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

(4) Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Berücksichtigung der 
Belange des Umwelt- und Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträchtigung eines 
effizienten Sportbetriebes möglich ist. 

 

§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit 
nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt. 

(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer ange-
messenen - auch pauschalierten - Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) trifft die Mit-
gliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendi-
gung. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer ange-
messenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist 
die Haushaltslage des Vereins. 

(5) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungser-
satzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätig-
keit für den Verein entstanden sind. 

(6) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, 
nachgewiesen werden. 

(7) Von der Mitgliederversammlung kann beschlossen werden, die Aufwandsentschädi-
gung nach Absatz 2 und den Aufwendungsersatz nach Absatz 6 im Rahmen der 
steuerrechtlichen Möglichkeiten auf Pauschalbeträge und Pauschalsätze zu begren-
zen. 

(8) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der Mitglieder-
versammlung erlassen und geändert wird. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Beschlussfas-
sung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Un-
terschrift der / des gesetzlichen Vertreter / s. Das Mitglied erhält eine schriftliche Auf-
nahmebestätigung per Brief oder per E-Mail.  

(3) Wenn besondere Gründe vorliegen, kann der Vorstand Aufnahmeanträge ablehnen. 
Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand ist unanfechtbar. 

(4) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

(5) Wahl- und stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die am Tage der Versamm-
lung das 16. Lebensjahr vollendet haben.  

(6) Wählbar sind alle Vereinsmitglieder, die am Tage der Versammlung das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Es sind auch abwesende Mitglieder wählbar, wenn eine Erklä-
rung über die Annahme der Wahl vorliegt.  

 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft und Ordnungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte Vereinsämter. 

(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende 
des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder eines 
Organs ausgeschlossen werden, 

a) wenn das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seiner Beitragspflicht nicht nach-
gekommen ist, 

b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, 
c) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung 

und/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen Be-
schlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 

d) wenn das Mitglied sich unehrenhaft, gewalttätig, rassistisch oder diskriminierend 
verhält  oder unsportliches Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins 
zeigt, 

e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert. 
 

(4) Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 

Der Betreffende kann den Ausschlussbeschluss binnen eines Monats gerichtlich an-
fechten. Die Anfechtung hat keine aufschiebende Wirkung. 

Ficht das Mitglied den Ausschlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach Be-
schlussfassung durch die Mitgliederversammlung gerichtlich an, so wird der Be-
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schluss wirksam. Eine gerichtliche Anfechtung ist dann nicht mehr möglich. Die Frist 
beginnt jeweils mit Zustellung des Ausschlussbeschlusses. 

(5) Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann die Mitgliederversammlung ihren 
Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 

(6) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand bei Vorliegen einer der in 
Abs. 3 für den Vereinsausschluss genannten Voraussetzungen mit folgenden Ord-
nungsmaßnahmen belegt werden: 

a) Verweis, 
b) Ordnungsgeld in angemessener Höhe. Die Obergrenze liegt bei  500,- EUR, 
c) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an sportlichen und sonsti-

gen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen der Verein ange-
hört, 

d) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein Jahr für alle vom Verein be-
triebenen Sportanlagen und Gebäude. 

 
(7) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Brie-

fes oder per Boten zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tritt jedoch 
bereits mit der Beschlussfassung ein. 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsver-
hältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unbe-
rührt. 

 

§ 7 Beiträge 

(1) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag (Geldbeitrag) zu 
leisten. 

(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Beiträge sowie deren Fälligkeit werden von 
der Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung festgesetzt; die Fälligkeit tritt ohne 
Mahnung ein. Die Beiträge dürfen nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der 
Mitgliedschaft ausgeschlossen wäre. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finan-
zielle Notlage geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit der Notlage 
ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Erlassgesuch ent-
scheidet der Vorstand.  

(3) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer 
der Mitgliedschaft verpflichtet, dem Verein ein SEPA-Mandat für den Lastschrifteinzug 
zu erteilen. Das Mitglied muss dies in der Eintrittserklärung rechtsverbindlich erklären, 
sowie für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos sorgen. Mitgliedsbei-
träge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
eingezogen. 

(4) Bei einem begründeten Finanzbedarf des Vereines kann die Erhebung einer zusätzli-
chen Umlage in Form einer Geldleistung beschlossen werden. Diese darf das 5-fache 
eines Jahresbeitrages nicht überschreiten. Eine Staffelung entsprechend der Bei-
tragsordnung ist möglich. 
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(5) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung (IBAN), 
der Anschrift, des Familiennamens und der persönlichen E-Mail-Adresse mitzuteilen.  

(6) Bei unterjährigem Eintritt wird der Beitrag monatsweise bis zum Ende des Geschäfts-
jahres berechnet. 

 

§ 8 Organe des Vereines 

 Organe des Vereines sind: 

 der Vorstand 
 die Mitgliederversammlung 

 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 

 1. Vorsitzenden 
 2. Vorsitzenden 

 Kassenwart 
 Schriftführer 
 Jugendwart 
 Sportwart 
 Skischulwart 

 Pressewart 
 Fitnesswart 

 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. und den 2. Vorsitzen-
den jeweils allein vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB).  

(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vor-
standes im Amt. Vorstandsmitglieder können ihr Amt jederzeit niederlegen, sofern 
dies nicht zur Unzeit erfolgt.  

(4) Wiederwahl ist möglich. 

(5) Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann wahrgenommen 
werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet. Das gilt jedoch nur bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung.  

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis kann die Vollmacht 
des Vorstands durch eine Vereinsordnung beschränkt werden. Der Vorstand gibt 
sich eine interne Geschäftsordnung mit Geschäftsverteilung und eine Finanzord-
nung. Die Finanzordnung muss von der Mitgliederversammlung beschlossen wer-
den. 

(7) Der Vorstand ist, unabhängig davon, ob alle Vorstandsämter besetzt sind, be-
schlussfähig, wenn mindestens 5 Mitglieder anwesend sind. Im Falle von Stimmen-
gleichheit bei der Beschlussfassung ist der 1. Vorsitzende zum Stichentscheid be-
rechtigt. 
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(8) Die Abgeltung des Aufwendungsersatzes ist in der Finanzordnung des Vereines ge-
regelt. 

(9) Vorstandsmitglieder nach § 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitglieder werden. 

(10) Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ermäch-
tigt, Änderungen oder Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, die zur Behebung 
gerichtlicher oder behördlicher Beanstandungen erforderlich oder zweckdienlich sind. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies von einem Fünf-
tel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks 
beim Vorstand beantragt wird. 

(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt mindestens zwei Wochen 
vor dem Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der schriftlichen Einberufung 
ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur Abstimmung ge-
stellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. Das Einla-
dungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied be-
kannt gegebene Adresse/E-Mail Adresse gerichtet ist. Als schriftliche Einladung gilt 
auch die elektronische Post per E-Mail. 

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(3) Anträge zur Tagesordnung können von allen Mitgliedern gestellt werden. Die Anträge 
sind schriftlich (Brief oder E-Mail) beim Vorstand einzureichen.  

Anträge, die nicht in der Einladung aufgeführt sind, können als Dringlichkeitsanträge 
behandelt werden. Dringlichkeitsanträge können auf einer Mitgliederversammlung nur 
zugelassen werden, wenn dies mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen wird. Dringlichkeitsanträge, die auf eine 
Änderung der Satzung, eine Änderung des Vereinszweckes oder auf eine Auflösung 
des Vereines hinzielen, sind unzulässig.  

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes be-
stimmt. Stimmenthaltung wird als ungültige Stimme gezählt. Beschlüsse über die 
Änderung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Eine Änderung des Vereinszwecks erfordert die Zustimmung von 9/10 der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
2. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vor-
stands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung 
den Leiter. 

(6) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine gehei-
me Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt. 
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(7) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zustän-
dig: 

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 
b) Wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des Kassen-

berichtes, 
c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauflösung und über 

Vereinsordnungen, 
d) Beschlussfassung über das Beitragswesen, 
e) Beschlussfassung über die Rücklagenbildung, 
f) Beschlussfassung über die Gründung und Auflösung von Abteilungen, 
g) Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehrenvorsitzenden 

auf Vorschlag des Vorstandes, 
h) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben 

bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind. 
 

(8) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom 
Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen 

 

§ 11 Online-Mitgliederversammlung und Online-Beschlussfassungen 

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann 
der Vorstand nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, 
dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Ver-
sammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 
Kommunikation ausüben können oder müssen (Online-Mitgliederversammlung).  

(2) Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die Durchführung einer 
solchen Mitgliederversammlung beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, 
dass nur Vereinsmitglieder an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rech-
te wahrnehmen (z.B. mittels Zuteilung eines individuellen Logins). 

(3) Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Bestandteil der 
Satzung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist der Vor-
stand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle 
Fassung der Geschäftsordnung wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des 
Vereins für alle Mitglieder verbindlich.  

(4) Die Ausübung des Stimmrechts in der Online-Mitgliederversammlung erfolgt durch 
sichere elektronische Wahlformen. 

(5) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen und Vorstands-
beschlüsse entsprechend. 
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§ 12 Kassenprüfung 

(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählten zwei Prü-
fer überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines in rechnerischer und 
sachlicher Hinsicht. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und In-
formationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitglie-
derversammlung zu berichten. 

(2) Scheidet ein Kassenprüfer während laufender Amtszeit aus, so wird die Kassenprü-
fung bis zum Ende der Wahlperiode von dem noch im Amt befindlichen Kassenprüfer 
durchgeführt. 

(3) Sonderprüfungen sind möglich. 

(4) Art und Umfang der Kassenprüfung sowie die Veranlassung von Sonderprüfungen 
sind in der Finanzordnung geregelt. 

 

§ 13 Haftung 

(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung die in § 3 Nr. 26 
und § 3 Nr. 26 a EStG vorgesehenen Höchstgrenzen im Jahr nicht übersteigt, haften 
für Schäden gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für leicht fahr-
lässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus der 
Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzung von Anlagen oder 
Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherun-
gen des Vereins abgedeckt sind. 

 

§ 14 Datenschutz 

Der Datenschutz wird in der Datenschutzordnung des Vereins Ski-Club Poing e.V.  
geregelt. Die Datenschutzordnung wird auf Vorschlag des Vorstands durch die Mit-
gliederversammlung beschlossen. 

 

§ 15 Auflösung des Vereines 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter Ein-
haltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der stimmberechtigten Ver-
einsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zu-
stande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzu-
berufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig 
ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann die 
laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 
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(2) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstig-
ter Zwecke verbleibende Vermögen fällt mit der Maßgabe, es wiederum unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwen-
den, an die Gemeinde Poing im Landkreis Ebersberg.  

 

§ 16 Inkrafttreten 

(1) Die Gründungsversammlung des Vereins fand am 09.11.1972 in Poing statt. Die 
Satzung wurde am 09.01.1975 in das Vereinsregister des Amtsgerichts München 
eingetragen. 

(2) Die Neufassung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 07.05.2021 in 
der vorliegenden Fassung beschlossen. Die Neufassung tritt mit Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft. 

 


